
Gehaltsempfänger mit Kurzarbeit und variablen Entgelte  

 

Mit dieser schrittweisen Anleitung versuchen wir Ihnen die wichtigsten Punkte kurz 

zusammenzufassen. Sie ersetzt nicht die detaillierte Beschreibung im Fachteil-Handbuch > 

Kurzarbeit und im Fachteil-Handbuch > Durchschnitte und hat keine Gewähr auf rechtl. Korrektheit. 

Sofern Sie laut Arbeitsagentur einen Durchschnittslohn der letzten drei Monate ansetzen dürfen. 

1. Firmenstamm (ID 119)  

- Feld Kug-Stamm-Nr. (FI 508) speichern Sie die Kug-Stammnummer bei der 

Arbeitsagentur 

- Ableitungs-Nr. (FI 623) sofern Sie eine erhalten haben 

- Sofern der Betrieb in betriebsorganisatorische Einheiten (beE) unterteilt ist, hinterlegen 

Sie die jeweilige Ableitungs-Nr. beE (ID 772; FI 32) in den Betriebsstätten. 

- In den Feldern Agentur für Arbeit - PLZ (FI 385) und Agentur für Arbeit - Ort (FI 295) 

speichern Sie die zuständige Arbeitsagentur und deren Sitz für den Kug-Antrag. 

- SV-Erstattung von und SV-Erstattung bis (FI 584 und 585), um die speziellen Kug-

Abrechnungslisten und -Anträge mit SV-Erstattung zu erhalten 

- Feld ZK vorhanden/verwenden (FI 118) aktivieren Sie mit der Kennziffer 1 

 

2. Personalstamm (ID 122) 

- Feld 90: Kurzarbeit = 1 

- Feld 79: Ausfall-Sollentgelt – Berechnung = 2 Ausfall-Stunden x Durchschnitts-

Stundenlohn 

- Feld 179: Ausfall-Sollentgelt – Faktor = 1 – 6 möglich, je nachdem welchen freien 

Durchschnitt Sie verwenden möchten. 

- Feld 273: Kug-/S-Kug-Festdurchschnitt MM/JJ = 03/20, wenn die Basis die drei 

vorangegangenen Monate 12/19-02/20 sein sollen. 

- Passend zum gewählten Durchschnitt müssen Sie im Register Fakt/Durchschnitte, Seite 2 

den 3 Monatsdurchschnitt hinterlegen. In unserem Beispiel wurde der Durchschnitt 6 

gewählt. 

 

 
 

- Die Angabe einer Wochen-Arbeitszeitgruppe ist Pflicht. 

 

3. Durchschnitte (ID 123) 

 

Wählen Sie bitte den entsprechenden Arbeitnehmer aus und wechseln in das Register 

Durchschnitte. Tragen Sie im Feld Wert in „Beträgen“ des gewählten Durchschnitts die 

Kennziffer 1 ein. 

 

 



 

 

4. Lohnartenstamm (ID 120) 

 

Schlüsselungen bez. KUG: 

 

- Im Lohnartenstamm (ID 120) müssen die laufenden Bezüge, die sowohl zum Sollentgelt 

als auch zum Istentgelt gehören, wie z.B. Stundenlohn, Gehalt, Gehaltskürzung usw. im 

Feld 33: Kurzarbeitergeld (Kug) mit der Kennziffer 7 geschlüsselt sein. Beachten Sie zu 

den anderen Kennziffern im Feld 33 die Erläuterungen in der Feldhilfe 

Schlüsselungen bez. Durchschnittsberechnung: 

- Im Register Durchschnitte müssen alle Bruttolohnarten, die die Basis für die 

Sollentgeltberechnung bilden wie. z.B. Gehalt, laufende weitere Entgelte etc. im 

gewählten Durchschnitt 1-6 gekennzeichnet werden.  

Kennziffer 2 =  Nur Bruttobeträge speichern (bei Bezügen ohne Stundenangaben) 

- Um auf einen Durchschnittsstundenlohn zu gelangen, müssen auch die geleisteten 

Stunden in diesen Durchschnitt fließen. In der entsprechenden Lohnart muss die 

Kennziffer 1 = Nur Stunden/Tage Speicher hinterlegt werden. In unserem Beispiel ist dies 

die Lohnart 701. 

 

5. Sofern diese Lohnarten in den Vormonaten abgerechnet wurden, kann über Durchschnitte 

erzeugen (ID 673) der entsprechend gewählte Durchschnitt erzeugt werden. 

 

 
 

6. Im Anschluss muss in Durchschnitte (ID 123) der entsprechend gewählte Durchschnitt gefüllt 

sein. 

 

 

 

 



7. Musterlohnabrechnung ohne KUG 

 

 
 

8. Musterlohnabrechnung mit KUG auf Basis eines drei Monatsdurchschnitt 

- Die Lohnart 515 KUG Stunden (DB-Nr. 159) sollte kalendertäglich erfasst werden 

- Die Lohnart 520 Gehaltskürzung (DB-Nr. 163) sollte nicht tageweise, sondern die 

kumulierte Anzahl Stunden mit negativem Vorzeichen erfasst werden, um 

Rundungsdifferenzen zu vermeiden. 

 

 

9. So ergibt sich auf dem Lohnformular in der Spalte „Satz“ das Sollentgelt und in der Spalte 

„Faktor“ das Istengelt. Mit diesen beiden Werten und den persönl. Besteuerungsmerkmalen 

können Sie dann in den KUG-Tabellen (ID 013) den ausgewiesenen Betrag für 

Kurzarbeitergeld nachvollziehen. 


